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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.09.1937 

Geschäftszahl 

1220/37 

Rechtssatz 

Wenn § 9 letzter Satz VStG besagt, dass für die über die verantwortlichen Vertreter verhängten Geldstrafen die 
Gesellschaften zur ungeteilten Hand mit dem Bestraften haften, so sind hier unter VERTRETER die nach § 9 
vorletzter Satz von den strafrechtlich verantwortlichen Gesellschaftsorganen aus ihrem Kreise bestellten 
Personen zu verstehen, denen die Verantwortung für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften obliegt, nicht 
aber der Stellvertreter nach § 55 GewO, außer er wäre Vertreter im vorstehenden Sinne. 
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